
 
 
  

  

 

 

 

 

 

Anhang 1 

zu den Allgemeinen Bedingungen für den Zugang zum Verteilernetz der 

 
ENERGIE KLAGENFURT GMBH 
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Begriffsbestimmungen 
 
Für diese Allgemeinen Bedingungen wesentliche Begriffe sind im folgenden gemäß den Beg-
riffsbestimmungen der Sonstigen Marktregeln definiert: 
 
 
Bilanzgruppe (BG) 
Die Zusammenfassung von Lieferanten und Kunden zu einer virtuellen Gruppe innerhalb 
derer ein Ausgleich zwischen Aufbringung von elektrischer Energie (Bezugsfahrpläne, Ein-
speisungen) und Abgabe (Lieferfahrpläne, Ausspeisungen) von elektrischer Energie erfolgt; 
 
Bilanzgruppenkoordinator (BKO) 
Eine natürliche oder juristische Person, die eine Verrechnungsstelle für die Organisation und 
die Abrechnung der Ausgleichsenergieversorgung innerhalb einer Regelzone aufgrund einer 
behördlichen Konzession betreibt; 
 
Bilanzgruppenmitglieder 
Lieferanten oder Kunden, welche innerhalb einer Bilanzgruppe zum Zwecke des Ausgleiches 
zwischen Aufbringung und Abgabe von elektrischer Energie zusammengefasst sind; 
Sonstige Marktregeln – Kapitel 1  
 
Bilanzgruppenverantwortlicher (BGV) 
Eine gegenüber anderen Marktteilnehmern und dem Bilanzgruppenkoordinator zuständige 
Stelle einer Bilanzgruppe, welche die Bilanzgruppe vertritt; 
 
Einspeiser 
Ein Erzeuger oder ein Elektrizitätsunternehmen, der oder das elektrische Energie in ein Netz 
abgibt; 
 
Elektrizitätsunternehmen 
Eine natürliche oder juristische Person oder eine Erwerbsgesellschaft, die in Gewinnabsicht 
von den Funktionen der Erzeugung, der Übertragung, der Verteilung, der Lieferung oder des 
Kaufs von elektrischer Energie mindestens eine wahrnimmt und die kommerzielle, techni-
sche oder wartungsbezogene Aufgaben im Zusammenhang mit diesen Funktionen wahr-
nimmt, mit Ausnahme der Endverbraucher; 
 
Endverbraucher 
Ein Verbraucher von elektrischer Energie, der elektrische Energie für den Eigenverbrauch 
kauft; 
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Entnehmer 
Ein Endverbraucher oder ein Netzbetreiber, der elektrische Energie aus einem elektrischen 
Netz bezieht; 
 
Erneuerbare Energien 
Wasserkraft, Biomasse, Biogas, geothermische Energie, Wind und Sonne, soweit sie für die 
Erzeugung elektrischer Energie Verwendung finden; Müll und Klärschlamm gelten nicht als 
erneuerbare Energien; 
 
Erzeuger 
Eine juristische oder natürliche Person oder eine Erwerbsgesellschaft, die Elektrizität er-
zeugt; 
 
Erzeugung 
Die Produktion von Elektrizität; 
 
Geltende Systemnutzungstarife 
Die von den Netzbenutzern für die Netznutzung an die Netzbetreiber zu entrichtenden gel-
tenden, behördlich festgesetzten, Entgelte; 
 
Geltende technische Regeln 
Die anerkannten Regeln der Technik, die „technischen und organisatorischen Regeln für 
Betreiber und Benutzer von Übertragungs- und Verteilernetzen gem. ElWOG („TOR“), sowie 
die technischen Ausführungsbestimmungen der Netzbetreiber; 
 
Kunden 
Endverbraucher, Stromhändler sowie Elektrizitätsunternehmen, die elektrische Energie kau-
fen. 
 
KWK-Anlagen (Kraftwärmekopplungsanlagen) 
Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie, in denen aus Primärenergieträgern gleich-
zeitig elektrische Energie und Nutzwärme erzeugt wird, wobei die Nutzwärme der öffentli-
chen Fernwärmeversorgung dient; 
 
KWK-Energie 
Elektrische Energie, die unmittelbar und effizienzmaximiert als Koppelprodukt bei der Erzeu-
gung von Fernwärme hergestellt wird; 
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Lastgang/Lastprofil 
Eine in Zeitintervallen dargestellte Bezugsmenge oder Liefermenge eines Einspeisers oder 
Entnehmers; 
 
Lieferant 
Eine natürliche oder juristische Person oder Erwerbsgesellschaft, die Elektrizität anderen 
natürlichen oder juristischen Personen zur Verfügung stellt; 
 
Marktregeln 
Die Summe aller Vorschriften, Regelungen und Bestimmungen auf gesetzlicher oder vertrag-
licher Basis, die Marktteilnehmer im Elektrizitätsmarkt einzuhalten haben, um ein geordnetes 
Funktionieren dieses Marktes zu ermöglichen und zu gewährleisten; 
 
Marktteilnehmer 
Bilanzgruppenkoordinatoren (Verrechnungsstellen), Bilanzgruppenverantwortliche, Bilanz-
gruppenmitglieder, Großhändler, Verteilernetzbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber, Liefe-
ranten, Stromhändler, Erzeuger, Regelzonenführer, Netzbenutzer, Kunden, Endverbraucher, 
Strombörsen; 
 
Messwert 
Wert, der angibt, in welchem Umfang elektrische Leistung als gemessener Leistungsmittel-
wert in einem konstanten Zeitraster (Messperiode) an bestimmten Zählpunkten im Verbund-
netz eingespeist und entnommen wird. 
 
Netzanschluss 
Die physische Verbindung der Anlage eines Kunden oder Erzeugers von elektrischer Ener-
gie mit dem Netzsystem; 
 
Netzbenutzer 
Natürliche oder juristische Person oder Erwerbsgesellschaft, die Elektrizität in ein Netz ein-
speist oder entnimmt; 
 
Netzbereich 
Jenen Teil eines (elektrischen) Netzes, für dessen Benutzung dieselben Preisansätze gelten; 
 
Netzbereitstellung 
Mittelbare Aufwendungen des Netzbetreibers im vorgelagerten Netz zur Ermöglichung des 
Netzanschlusses von Netzbenutzern; 
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Netzbereitstellungsentgelt 
Dient zur Abgeltung der mittelbaren Aufwendungen des Netzbetreibers im vorgelagerten 
Netz zur Ermöglichung des Netzanschlusses von Netzbenutzern; 
 
Netzbetreiber 
Betreiber von Übertragungs- oder Verteilernetzen mit einer Nennfrequenz von 50 Hz; 
 
Netzebene 
Ein im Wesentlichen durch das Spannungsniveau bestimmter Teilbereich des Netzes; 
Sonstige Marktregeln – Kapitel 1 
 
Netznutzung 
Einspeisung und Entnahme von elektrischer Energie aus einem Netzsystem; 
 
Netzverluste 
Aufgrund der ohmschen Widerstände der Leitungen, Ableitungen über Isolatoren, Koronar-
entladungen oder anderer physikalischer Vorgänge entstehende Differenzen zwischen der 
eingespeisten und entnommenen Menge von elektrischer Energie in einem Netzsystem; 
 
Netzverlustentgelt 
Durch das Netzverlustentgelt werden dem Netzbetreiber jene Kosten abgegolten, die dem 
Netzbetreiber für die Beschaffung der für den Ausgleich von Netzverlusten erforderlichen 
Energiemengen entstehen; 
 
Netzzugang 
Die Nutzung eines Netzsystems durch Kunden oder Erzeuger; 
 
Netzzugangsberechtigter 
Kunde oder Erzeuger; 
 
Netzzugangsvertrag 
Die individuelle Vereinbarung zwischen dem Netzzugangsberechtigten und einem Netz-
betreiber, der den Netzanschluss und die Inanspruchnahme des Netzes des Netzbetreibers 
regelt; 
 
Netzzugangswerber 
Eine natürliche oder juristische Person, die einen Netzzugang anstrebt; 
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Netzzutritt 
Die erstmalige Herstellung eines Netzanschlusses oder die Erhöhung der Anschlussleistung 
eines bestehenden Netzanschlusses; 
 
Netzzutrittsentgelt 
Durch das einmalig zu leistende Netzzutrittsentgelt werden dem Netzbetreiber alle Aufwen-
dungen abgegolten, die mit der erstmaligen Herstellung eines Anschlusses an ein Netz oder 
der Abänderung eines Anschlusses infolge Erhöhung der Anschlussleistung eines Netzbe-
nutzers unmittelbar verbunden sind; 
 
Standardisiertes Lastprofil bzw. Standardlastprofil (SLP) 
Ein durch ein geeignetes Verfahren für eine bestimmte Einspeiser- oder Entnehmergruppe 
ermitteltes charakteristisches Lastprofil;Sonstige Marktregeln – Kapitel 1 
 
Stromhändler 
Eine natürliche oder juristische Person, oder Erwerbsgesellschaft, die Elektrizität in Gewinn-
absicht verkauft; 
 
Systembetreiber 
Ein Netzbetreiber, der über die technisch-organisatorischen Einrichtungen verfügt, um alle 
zur Aufrechterhaltung des Netzbetriebes notwendigen Maßnahmen setzen zu können; 
 
Übergabestelle 
Ein als solcher bezeichneter und vertraglich fixierter Punkt in einem elektrischen Netz, an 
dem elektrische Energie zwischen Vertragspartnern ausgetauscht (übergeben) wird. Die 
Übergabestelle kann mit dem Zählpunkt und der Eigentumsgrenze ident sein. 
 
Übertragung 
Transport von elektrischer Energie über ein Hochspannungsnetz zum Zwecke der Stromver-
sorgung von Endverbrauchern und Verteilern (Kunden); 
 
Verteilung 
Transport von Elektrizität mit mittlerer oder niedriger Spannung über Verteilernetze zum 
Zwecke der Stromversorgung von Kunden; 
 
Zählpunkt 
Einspeise- und/oder Entnahmepunkt, an dem ein Energiefluss zähltechnisch erfasst und 
registriert wird; 
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